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Den nachstehenden Tarifvertrag fur Auszubildende der Lander in Pflegeberufen (TVA-L Pflege)
geben wir bekannt:
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Tarifvertrag
fur Auszubildende der Lander in Pflegeberufen
(TVA-L Pflege)
vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Lander,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

*) Gleichlautende Tarifvertrage sind abgeschlossen worden mit

a)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
- Bundesvorstand -,

diese zugleich handelnd flr

- Gewerkschaft der Polizei,
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- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,

und
b) mit der dbb tarifunion.

§1
Geltungsbereich

(1) 'Dieser Tarifvertrag gilt fir Schilerinnen/Schiiler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege (Auszubildende). Vor-

aussetzung ist, dass sie in Einrichtungen ausgebildet werden, die unter den Geltungsbereich des
TV-L fallen.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht fur Schilerinnen/Schiler in der Krankenpflegehilfe und Alten-
pflegehilfe.

(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils einschlagigen ge-
setzlichen Vorschriften.

§2
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden

(1) 'Vor Beginn des Ausbildungsverhaltnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag zu schlie-
Ben. 2Dieser enthilt neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs mindestens Angaben {ber

a) die maBgebliche Ausbildungs- und Prifungsordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie
Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung,

b) Beginn und Dauer der Ausbildung,

c) Dauer der regelmaBigen taglichen oder woéchentlichen Ausbildungszeit,
d) Dauer der Probezeit,

e) Zahlung und Hohe des Ausbildungsentgelts,

f) Dauer des Urlaubs,
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g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekiindigt werden kann,

h) die Geltung des Tarifvertrages flir Auszubildende der Lander in Pflegeberufen (TVA-L Pflege)
sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Betriebs-/Dienstvereinbarungen, die
auf das Ausbildungsverhaltnis anzuwenden sind.

(2) '"Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sje kdnnen geson-
dert gekiindigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

(3) 'Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung tiber die Gewahrung einer
Personalunterkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert kiindbaren Nebenabrede festzule-
gen. 2Der Wert der Personalunterkunft wird im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag iiber die
Gewahrung von Personalunterkiinften fir Angestellte vom 16. Marz 1974 in der jeweils geltenden
Fassung auf das Ausbildungsentgelt angerechnet. 3Der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Ta-
rifvertrages Uber die Gewahrung von Personalunterkinften fur Angestellte vom 16. Marz 1974
maBgebende Quadratmetersatz ist hierbei um 15 v.H. zu kirzen.

§3
Probezeit

(1) Die Probezeit betragt sechs Monate.

(2) Wahrend der Probezeit kann das Ausbildungsverhaltnis von beiden Seiten jederzeit ohne Ein-
halten einer Kiindigungsfrist gekiindigt werden.

§4
Arztliche Untersuchungen

(1) TAuszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre gesundheitli-
che Eignung durch das Zeugnis eines Amtsarztes nachzuweisen. 2Fiir Auszubildende, die unter
das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist erganzend § 32 Absatz 1 Jugendarbeits-
schutzgesetz zu beachten.
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(2) 'Die Auszubildenden kénnen bei begriindeter Veranlassung verpflichtet werden, durch eine
arztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem Ausbildungsver-
trag libernommenen Verpflichtungen zu erfiillen. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um ei-
nen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt ha-
ben. 3Die Kosten dieser Untersuchung triagt der Ausbildende.

(3) "Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt sind, oder die mit gesund-
heitsgefahrdenden Tatigkeiten oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt werden, sind in

regelmaBigen Zeitabstanden &rztlich zu untersuchen. 2Die Untersuchung ist auf Antrag der Aus-
zubildenden auch bei Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses durchzufihren.

§5
Schweigepflicht, Nebentatigkeiten

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Beschaftig-
ten des Ausbildenden.

(2) '"Nebentitigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher
schriftlich anzuzeigen. ?Der Ausbildende kann die Nebentétigkeit untersagen oder mit Auflagen
versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag Gibbernommenen Verpflich-
tungen der Auszubildenden oder berechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeintrachtigen.

§6
Personalakten

(1) 'Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollstindigen Personalakten. 2Sie
kénnen das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmachtigten ausiben lassen.
3Sie kdnnen Ausziige oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. Die Auszubildenden miis-
sen Uber Beschwerden und Behauptungen tatsachlicher Art, die fiir sie unglinstig sind oder ih-
nen nachteilig werden kdnnen, vor Aufnahme in die Personalakten gehért werden. °lhre AuBe-
rung ist zu den Personalakten zu nehmen.

(2) 'Beurteilungen sind den Auszubildenden unverziiglich bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe
ist aktenkundig zu machen.
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§7
Woéchentliche und tagliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmaBige durchschnittliche woéchentliche Ausbildungszeit und die tagliche Ausbil-
dungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richten
sich nach den Regelungen fir die Beschaftigten des Ausbildenden.

(2) Auszubildende dirfen im Rahmen des Ausbildungszwecks auch an Sonntagen und Wochen-
feiertagen und in der Nacht ausgebildet werden.

(3) Eine Beschaftigung, die Uber die durchschnittliche regelmaBige wochentliche Ausbildungs-
zeit hinausgeht, ist nur ausnahmsweise zulassig.

§8
Ausbildungsentgelt

(1) 'Das monatliche Ausbildungsentgelt betragt fiir Auszubildende im Tarifgebiet West

im ersten Ausbildungsjahr 729,06 Euro,

im zweiten Ausbildungsjahr 788,57 Euro,

im dritten Ausbildungsjahr 884,44 Euro.

2Das monatliche Ausbildungsentgelt betrégt fiir Auszubildende im Tarifgebiet Ost

im ersten Ausbildungsjahr 674,38 Euro,

im zweiten Ausbildungsjahr 729,43 Euro,

im dritten Ausbildungsjahr 818,11 Euro.
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3Fiir Schiilerinnen/Schiiler in der Altenpflege gelten die Ubergangsregelungen in Anlage 1.

(2) Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, zu dem auch die Beschaftigten des
Ausbildenden ihr Entgelt erhalten.

(3) Ist wegen des Besuchs einer weiterfiihrenden oder einer berufsbildenden Schule oder wegen
einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungszeit verkirzt, gilt fir die
Hohe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit verkirzt wird, als ab-
geleistete Ausbildungszeit.

(4) Fir die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, fiir den Bereit-
schaftsdienst und die Rufbereitschaft, fiir die Uberstunden und fiir die Zeitzuschldge gelten die
flr die Beschaftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen sinngemaR.

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten die Auszubildenden

a) die Zulagen nach dem Tarifvertrag zu § 33 Absatz 1 Buchstabe ¢ BAT/BAT-0 sowie die Zula-
gen nach der Protokollerklarung Nr. 1 zu Abschnitt A der Anlage 1 b zum BAT/BAT-0 zur Halfte,

b) die Schicht- und Wechselschichtzulage nach den fir die Beschaftigten geltenden Bedingun-
gen jeweils zu drei Vierteln.

§9
Urlaub

(1) Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der Regelungen, die
fiir die Beschaftigten des Ausbildenden gelten. 2Wahrend des Erholungsurlaubs wird das Ausbil-
dungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt.

(2) Der Erholungsurlaub ist nach Mdglichkeit zusammenhangend wahrend der unterrichtsfreien
Zeit zu erteilen und in Anspruch zu nehmen.
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§10
AusbildungsmaBnahmen
auBerhalb der Ausbildungsstatte

(1) Bei Dienstreisen erhalten die Auszubildenden eine Entschadigung in entsprechender Anwen-
dung der Reisekostenbestimmungen, die fir die Beschaftigten des Ausbildenden jeweils gelten.

(2) Bei Reisen zur vorlibergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung auBerhalb der poli-
tischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstatte sowie zur Teilnahme an Vortragen, an Arbeits-
gemeinschaften oder an Ubungen werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur
Hohe der Kosten flr die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmaBig ver-
kehrenden Befoérderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschlage) erstattet; Moglichkeiten zur
Erlangung von FahrpreisermaBigungen (zum Beispiel Schilerfahrkarten, Monatsfahrkarten,
BahnCard) sind auszunutzen.

§NM
Familienheimfahrten

'Fiir Familienheimfahrten von der Ausbildungsstatte zum Wohnort der Eltern und zuriick werden
den Auszubildenden monatlich einmal Fahrtkosten erstattet. 2Erstattungsfahig sind die notwen-
digen Fahrtkosten bis zur Hohe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des bil-
ligsten regelmaBig verkehrenden Beférderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschlége). 3Dem
Wohnort der Eltern steht der Wohnort der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehe-
gatten oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners gleich. *Mdglichkeiten zur Erlangung von
FahrpreisermaBigungen (zum Beispiel Schilerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind
auszunutzen. °Die Satze 1 bis 4 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tagliche
Ruckkehr moéglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstatte
weniger als vier Wochen betragt.

§12
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

(1) Auszubildende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmungen, die fir die entsprechenden
Beschaftigten des Ausbildenden maBgebend sind.
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(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfigung zu
stellen, die zur Ausbildung und zum Ablegen der staatlichen Prifung erforderlich sind.

§13
Entgelt im Krankheitsfall

(1) 'Sind Auszubildende durch Arbeitsunfihigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden verhin-
dert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erflillen, erhalten sie fur die Zeit der
Arbeitsunfahigkeit bis zu einer Dauer von sechs Wochen das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1)
fortgezahlt. 2Bei Wiederholungserkrankungen sowie bei Beendigung des Ausbildungsverhaltnis-
ses richtet sich die Dauer der Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Im Ubrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

(3) "Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden einen Arbeitsunfall erlitten oder sich eine
Berufskrankheit zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf beruhenden Arbeitsunfahigkeit
nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums von sechs Wochen ein Krankengeldzuschuss bis
zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfahigkeit gezahlt. 2Der Krankengeldzu-
schuss wird in Hohe des Unterschiedsbetrages zwischen den tatsachlichen Barleistungen des
Sozialleistungstragers und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoausbildungsentgelt gezahilt.
3Voraussetzung fiir die Zahlung des Krankengeldzuschusses ist, dass der zustiandige Unfallver-
sicherungstrager den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.

§14
Entgeltfortzahlung in anderen Féllen

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fur insgesamt flinf Ausbildungstage
fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Abschlusspri-
fungen ohne Bindung an die planmaBige Ausbildung auf die Prifung vorbereiten zu kdnnen; bei
der Sechstagewoche besteht dieser Anspruch fur sechs Ausbildungstage.

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkiirzt sich um die Zeit, fur die Auszubildende zur
Vorbereitung auf die Abschlussprifung besonders zusammengefasst werden; es besteht jedoch
mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage.
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(3) Im Ubrigen gelten fiir die Arbeitsbefreiung diejenigen Regelungen entsprechend, die fiir die
Beschaftigten des Ausbildenden maBgebend sind.

§15
Vermogenswirksame Leistungen

(1) "Auszubildende erhalten im Tarifgebiet West eine vermdgenswirksame Leistung in Héhe von
13,29 Euro monatlich und im Tarifgebiet Ost in H6he von 6,65 Euro monatlich, wenn sie diesen
Betrag nach MaBgabe des Vermdgensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung anlegen.
2Der Anspruch auf vermégenswirksame Leistungen entsteht friihestens fiir den Kalendermonat,
in dem den Ausbildenden die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und fiir die beiden vor-
angegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 3Die vermdgenswirksamen Leistungen wer-
den nur fur Kalendermonate gewahrt, fur die den Auszubildenden Ausbildungsentgelt, Entgelt-
fortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. #Fiir Zeiten, fiir die Krankengeldzuschuss zu-
steht, sind die vermdgenswirksamen Leistungen Teil des Krankengeldzuschusses.

(2) Die vermdgenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

§16
Jahressonderzahlung

(1) "Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhaltnis stehen, haben Anspruch
auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese betrigt bei Auszubildenden, fiir die die Regelungen des
Tarifgebiets West Anwendung finden, 95 v.H. sowie bei Auszubildenden, fur die die Regelungen
des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 71,5 v.H. des Ausbildungsentgelts (§ 8 Absatz 1), das
den Auszubildenden fur November zusteht.

(2) 'Der Anspruch ermaBigt sich um ein Zwélftel fiir jeden Kalendermonat, in dem Auszubildende
keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1), Fortzahlung des Entgelts wahrend des
Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 13) haben. 2Die Verminderung unterbleibt fiir Ka-
lendermonate, fur die Auszubildende wegen Beschaftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6
Absatz 1 Mutterschutzgesetz kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Verminderung unter-
bleibt ferner flir Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserzie-
hungsgeldgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist. *Vorausset-
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zung ist, dass am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum
Mutterschaftsgeld bestanden hat.

(3) 'Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbildungsentgelt fiir November ausgezahlt. 2Ein
Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem friheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.

(4) "Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in
ein Arbeitsverhaltnis Ubernommen werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhaltnis
stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhaltnis
eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhéltnis. 2Ist die Ubernahme im Laufe
eines Kalendermonats erfolgt, wird dieser Kalendermonat bei der anteiligen Jahressonderzah-
lung aus dem Arbeitsverhaltnis bertcksichtigt.

(5) Fiir die Hohe der Jahressonderzahlung in den Jahren 2006 und 2007 gilt § 21 TVU-L&nder
entsprechend.

§17
Betriebliche Altersversorgung

'Die Auszubildenden haben Anspruch auf eine zusatzliche Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag liber die betriebliche Al-
tersversorgung der Beschaftigten des 6ffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung -
ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung

Protokollerkldrung zu § 17:

§ 17 qilt nicht fur Auszubildende der Freien und Hansestadt Hamburg.

§18
Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses

(1) 'Das Ausbildungsverhaltnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende gesetzliche
Regelungen bleiben unberiihrt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Abschlusspriifung verlangert
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sich das Ausbildungsverhaltnis auf Verlangen der Auszubildenden bis zur ndchstmaoglichen Wie-
derholungspriifung, héchstens um ein Jahr.

(2) Konnen Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlusspriifung erst nach beendeter
Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Ubernahme in ein Arbeitsverhaltnis, hat er dies den Aus-
zubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzu-
teilen.

(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhaltnis unbeschadet der gesetzlichen Kin-
digungsgruiinde nur gekiindigt werden

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,

b) von Auszubildenden mit einer Kiindigungsfrist von vier Wochen.

(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhaltnis beschaftigt, ohne dass
hieriber ausdricklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhaltnis auf unbestimmte
Zeit als begrundet.

§19
Abschlusspramie

(1) 'Bei Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener Ab-
schlussprifung bzw. staatlicher Priifung erhalten Auszubildende eine Abschlusspramie als Ein-
malzahlung in Hohe von 400 Euro. 2Die Abschlusspramie ist kein zusatzversorgungspflichtiges
Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der Abschlusspriifung bzw. der staatlichen Priifung fallig.

(2) 'Die Abschlusspramie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolgloser Priifung auf-
grund einer Wiederholungspriifung abgeschlossen wird. 2lm Einzelfall kann der Ausbildende
dennoch eine Abschlusspramie zahlen.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten erstmals fiir Ausbildungsverhaltnisse, die im Jahr 2007 beginnen.
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§ 20
Ausschlussfrist

'Anspriiche aus dem Ausbildungsverhaltnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschluss-
frist von sechs Monaten nach Falligkeit von den Auszubildenden oder vom Ausbildenden schrift-
lich geltend gemacht werden. 2Fiir denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung
des Anspruchs auch fur spater fallige Leistungen aus.

§21
In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) 'Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 16 Ab-
satz 1 bis 4 am 1. Januar 2008 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres,
frihestens zum 31. Dezember 2009, schriftlich geklindigt werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 16 von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher Ebe-
ne mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalenderjahres, friihestens jedoch
zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle Angleichung nach § 21 Absatz 2 TVU-
Lander auf Landesebene erreicht ist, schriftlich geklindigt werden.

(4) Abweichend von Absatz 2 kénnen ferner schriftlich gekindigt werden:

a) § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats, friihestens je-
doch zum 31. Dezember 2008,

b) § 19 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres, friihestens jedoch zum
31. Dezember 2008.

(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt mit Wirkung vom 1. November 2006 die in der Anlage 2 aufge-
fihrten Tarifvertrage.
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Anlage Tund 2

- MBI. NRW. 2006 S. 746

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/14


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2006-s746

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen (TVA-L Pflege) vom 12. Oktober 2006 Gem. RdErl. d. Finanzministeriums – B 4420 – 2 – IV 1 – u. d. Innenministeriums – 25 – 42.06.02 - 2 v. 8. November 2006 


